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703/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten August Wöginger, Josef Muchitsch, Mag. Markus Koza, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 18.06.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 18.06.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungsgesetz geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz – 
BUAG, BGBl. Nr. 414/1972, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2020 wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. In § 4 Abs. 1 wird die Wortfolge 
„1 150 Anwartschaftswochen“ durch die Wortfolge 
„1 040 Anwartschaftswochen“ ersetzt. 

 

§ 4. (1) Dem Arbeitnehmer gebührt für jedes 
Kalenderjahr (Urlaubsjahr) ein Urlaubsanspruch. Für 
Beschäftigungszeiten von 52 Anwartschaftswochen 
(Anwartschaftsperiode) in einem Kalenderjahr gebührt 
dem Arbeitnehmer ein Urlaub von 30 Werktagen. Der 
Urlaubsanspruch erhöht sich auf 36 Werktage, wenn 
Beschäftigungszeiten von mindestens 1 150 
Anwartschaftswochen erreicht wurden. 

 

 § 4. (1) Dem Arbeitnehmer gebührt für jedes 
Kalenderjahr (Urlaubsjahr) ein Urlaubsanspruch. Für 
Beschäftigungszeiten von 52 Anwartschaftswochen 
(Anwartschaftsperiode) in einem Kalenderjahr gebührt 
dem Arbeitnehmer ein Urlaub von 30 Werktagen. Der 
Urlaubsanspruch erhöht sich auf 36 Werktage, wenn 
Beschäftigungszeiten von mindestens 1 1501 040 
Anwartschaftswochen erreicht wurden. 

 

 2. In § 13i Abs. 4 wird die Wortfolge „von 17%“ durch 
die Wortfolge „von 30,1%“ ersetzt. 

 

 3. § 13i Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:  

 „Der Gesamtbetrag der zu vergütenden Nebenleistungen 
kann auf gemeinsamen Antrag der zuständigen 
kollektivvertragsfähigen Körperschaften der 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 18.06.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 18.06.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch Verordnung der 
Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend 
abgeändert werden.“ 

(4) Die Urlaubs- und Abfertigungskasse hat auf 
Grund der Meldungen nach § 22 die 
Winterfeiertagsvergütung nach Maßgabe des Abs. 3 für 
alle von einem Arbeitgeber beschäftigten Arbeitnehmer 
zu errechnen. Als Vergütung für die vom Arbeitgeber für 
die Feiertagsentgelte zu leistenden 
Sozialversicherungsbeiträge und gesetzlichen Abgaben 
(Nebenleistungen) steht diesem ein Pauschbetrag von 
17% der überwiesenen Winterfeiertagsvergütung zu. Der 
errechnete Refundierungsbetrag samt Pauschbetrag ist 
mit Forderungen der Urlaubs- und Abfertigungskasse zu 
verrechnen; bestehen keine Forderungen, so ist der 
Refundierungsbetrag an den Arbeitgeber auszuzahlen. 

 

 (4) Die Urlaubs- und Abfertigungskasse hat auf 
Grund der Meldungen nach § 22 die 
Winterfeiertagsvergütung nach Maßgabe des Abs. 3 für 
alle von einem Arbeitgeber beschäftigten Arbeitnehmer 
zu errechnen. Als Vergütung für die vom Arbeitgeber für 
die Feiertagsentgelte zu leistenden 
Sozialversicherungsbeiträge und gesetzlichen Abgaben 
(Nebenleistungen) steht diesem ein Pauschbetrag von 
1730,1% der überwiesenen Winterfeiertagsvergütung zu. 
Der errechnete Refundierungsbetrag samt Pauschbetrag 
ist mit Forderungen der Urlaubs- und Abfertigungskasse 
zu verrechnen; bestehen keine Forderungen, so ist der 
Refundierungsbetrag an den Arbeitgeber auszuzahlen. 
Der Gesamtbetrag der zu vergütenden 
Nebenleistungen kann auf gemeinsamen Antrag der 
zuständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaften 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch 
Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, 
Familie und Jugend abgeändert werden. 

 

 4. § 13k Abs. 4 lautet:  

(4) Der Zuschlag gemäß Abs. 1 ist auf Antrag der 
zuständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaften der 
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber durch Verordnung 
des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz so festzulegen, dass aus der Summe 
der Eingänge an Zuschlägen der Aufwand der Urlaubs- 
und Abfertigungskasse für den Sachbereich der 
Winterfeiertagsregelung einschließlich des 
Verwaltungsaufwands gedeckt werden kann. 
Hinsichtlich der zeitlichen Lage der Winterfeiertage und 
des daraus resultierenden Aufwands kann eine 
mehrjährige Durchschnittsbetrachtung angestellt werden. 

„(4) Der Zuschlag, der gemäß Abs. 1 einschließlich 
der anteiligen Verwaltungskosten zu entrichten ist, 
beträgt für eine Anwartschaftswoche das 1,3-fache des 
um 20% erhöhten kollektivvertraglichen Stundenlohns 
gemäß § 21a Abs. 3 und 4. Wenn es die Gebarung 
erfordert, kann der Zuschlag auf gemeinsamen Antrag 
der zuständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaften 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch Verordnung der 
Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend so 
abgeändert werden, dass aus der Summe der Eingänge an 
Zuschlägen der Aufwand der Urlaubs- und 
Abfertigungskasse für den Sachbereich der 

(4) Der Zuschlag, der gemäß Abs. 1 einschließlich 
der anteiligen Verwaltungskosten zu entrichten ist 
auf, beträgt für eine Anwartschaftswoche das 
1,3-fache des um 20% erhöhten 
kollektivvertraglichen Stundenlohns gemäß § 21a 
Abs. 3 und 4. Wenn es die Gebarung erfordert, kann 
der Zuschlag auf gemeinsamen Antrag der zuständigen 
kollektivvertragsfähigen Körperschaften der 
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber durch Verordnung 
des Bundesministersder Bundesministerin für Arbeit, 
SozialesFamilie und KonsumentenschutzJugend so 
festzulegenabgeändert werden, dass aus der Summe der 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 18.06.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 18.06.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Erfordert es die Gebarung, so ist durch Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz die Höhe des Zuschlages für den 
Sachbereich der Winterfeiertagsregelung entsprechend 
zu ändern. 

 

Winterfeiertagsregelung einschließlich des 
Verwaltungsaufwands gedeckt werden kann. 
Hinsichtlich der zeitlichen Lage der Winterfeiertage und 
des daraus resultierenden Aufwands kann eine 
mehrjährige Durchschnittsbetrachtung angestellt 
werden.“ 

Eingänge an Zuschlägen der Aufwand der Urlaubs- und 
Abfertigungskasse für den Sachbereich der 
Winterfeiertagsregelung einschließlich des 
Verwaltungsaufwands gedeckt werden kann. 
Hinsichtlich der zeitlichen Lage der Winterfeiertage und 
des daraus resultierenden Aufwands kann eine 
mehrjährige Durchschnittsbetrachtung angestellt werden. 
Erfordert es die Gebarung, so ist durch Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz die Höhe des Zuschlages für den 
Sachbereich der Winterfeiertagsregelung entsprechend 
zu ändern. 

 

 5. § 13o Abs. 1 zweiter und dritter Satz lauten:  

 „Dieser beträgt in den Zuschlagszeiträumen von April 
bis November für eine Kalenderwoche 
(Beschäftigungswoche) das 1,5-fache des 
kollektivvertraglichen Stundenlohns, in den 
Zuschlagszeiträumen von Dezember bis März für eine 
Kalenderwoche (Beschäftigungswoche) das 0,4-fache 
des kollektivvertraglichen Stundenlohns. Unterschreitet 
die vereinbarte Wochenarbeitszeit im Durchschnitt die 
gesetzliche Normalarbeitszeit oder eine durch Normen 
der kollektiven Rechtsgestaltung festgelegte kürzere 
Normalarbeitszeit (Teilzeitarbeit), so ist das 1,5-fache 
beziehungsweise das 0,4-fache des 
kollektivvertraglichen Stundenlohns mit der Anzahl der 
für den Arbeitnehmer auf Grund der Vereinbarung 
geltenden wöchentlichen Arbeitsstunden zu 
multiplizieren und das Produkt durch die Anzahl der für 
die übrigen Arbeitnehmer des Betriebes geltenden 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitsstunden zu 
dividieren.“ 

 

§ 13o. (1) Der Arbeitgeber hat für jeden 
Arbeitnehmer für alle Beschäftigungswochen 
ausgenommen Zeiten des Urlaubs einen Zuschlag zum 

 § 13o. (1) Der Arbeitgeber hat für jeden 
Arbeitnehmer für alle Beschäftigungswochen 
ausgenommen Zeiten des Urlaubs einen Zuschlag zum 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 18.06.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 18.06.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Lohn zur Bestreitung des Aufwandes für das 
Überbrückungsgeld einschließlich der anteiligen 
Verwaltungskosten zu entrichten. Dieser beträgt für eine 
Kalenderwoche (Beschäftigungswoche) das 1,5fache des 
kollektivvertraglichen Stundenlohns. Unterschreitet die 
vereinbarte Wochenarbeitszeit im Durchschnitt die 
gesetzliche Normalarbeitszeit oder eine durch Normen 
der kollektiven Rechtsgestaltung festgelegte kürzere 
Normalarbeitszeit (Teilzeitarbeit), so ist das 1,5fache des 
kollektivvertraglichen Stundenlohns mit der Anzahl der 
für den Arbeitnehmer auf Grund der Vereinbarung 
geltenden wöchentlichen Arbeitsstunden zu 
multiplizieren und das Produkt durch die Anzahl der für 
die übrigen Arbeitnehmer des Betriebes geltenden 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitsstunden zu 
dividieren. Sofern im Zuschlagszeitraum die Anzahl der 
tatsächlich geleisteten Stunden das vereinbarte 
Stundenausmaß übersteigt, sind diese der 
Zuschlagsberechnung zu Grunde zu legen. Der Zuschlag 
ist bargeldlos zu entrichten. 

 

Lohn zur Bestreitung des Aufwandes für das 
Überbrückungsgeld einschließlich der anteiligen 
Verwaltungskosten zu entrichten. Dieser beträgt in den 
Zuschlagszeiträumen von April bis November für eine 
Kalenderwoche (Beschäftigungswoche) das 1,5-fache 
des kollektivvertraglichen Stundenlohns, in den 
Zuschlagszeiträumen von Dezember bis März für 
eine Kalenderwoche (Beschäftigungswoche) das 
0,4-fache des kollektivvertraglichen Stundenlohns. 
Unterschreitet die vereinbarte Wochenarbeitszeit im 
Durchschnitt die gesetzliche Normalarbeitszeit oder eine 
durch Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 
festgelegte kürzere Normalarbeitszeit (Teilzeitarbeit), so 
ist das 1,5-fache beziehungsweise das 0,4-fache des 
kollektivvertraglichen Stundenlohns mit der Anzahl der 
für den Arbeitnehmer auf Grund der Vereinbarung 
geltenden wöchentlichen Arbeitsstunden zu 
multiplizieren und das Produkt durch die Anzahl der für 
die übrigen Arbeitnehmer des Betriebes geltenden 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitsstunden zu 
dividieren. Sofern im Zuschlagszeitraum die Anzahl der 
tatsächlich geleisteten Stunden das vereinbarte 
Stundenausmaß übersteigt, sind diese der 
Zuschlagsberechnung zu Grunde zu legen. Der Zuschlag 
ist bargeldlos zu entrichten. 

 

 6. Nach § 13o Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt:  

 „(1a) Für Zeiten des Urlaubs (§ 4) und Zeiten, für 
die eine Urlaubsersatzleistung gebührt (§ 9), sind die 
Zuschläge von der Urlaubs- und Abfertigungskasse zu 
Lasten des Sachbereiches Urlaub zu leisten.“ 

(1a) Für Zeiten des Urlaubs (§ 4) und Zeiten, für 
die eine Urlaubsersatzleistung gebührt (§ 9), sind die 
Zuschläge von der Urlaubs- und Abfertigungskasse 
zu Lasten des Sachbereiches Urlaub zu leisten. 

 

Hinweis der ParlDion: Die Absatzbezeichnungen in der 
NovAo sowie im einzufügenden Absatz wären 
gegebenenfalls mit einem Abänderungsantrag 
festzulegen; ansonsten erfolgt die Kundmachung lt. RIS-

7. Dem § 40 wird folgender Abs. xx angefügt:  
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 18.06.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 18.06.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Redaktion in der vorliegenden Fassung. 

 „(xx) Die §§ 4 Abs. 1 sowie 13o Abs. 1 und Abs. 1a 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2020 
treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. Die §§ 13i Abs. 4 und 
13k Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2020 treten mit 1. Dezember 2020 in Kraft.“ 

„(xx) Die §§ 4 Abs. 1 sowie 13o Abs. 1 und 
Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. Die 
§§ 13i Abs. 4 und 13k Abs. 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2020 treten mit 
1. Dezember 2020 in Kraft.“ 
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